
Bitte bis zum 15. September senden an:  

Deutscher Kinderschutzbund 

LV Niedersachsen e. V. 

Schwarzer Bär 8 

30449 Hannover

oder faxen an:

(05 11) 44 40 77
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Angaben zur Bewerbung

Für den Niedersächsischen 
Kinder haben Rechte Preis 2010
„Mitreden–Mitmachen–Mitmischen“  
bewirbt sich:

Name des Trägers / der Kommune	

Bezeichnung der Maßnahme / des Projektes

 

Ort / Datum	 Unterschrift

Funktion

Kontakt

Name	

Vorname

Verein / Initiative / Kommune

Straße/ Hausnr.

PLZ / Ort

E-Mail

Internetseite

Telefon	

Fax

Eine Initiative von:

bewerbungs-

Bogen TEIL 1
Niedersächsischer Kinder haben Rechte Preis 2010

„MITreden – MITmachen – MITmischen“

„Mitreden – Mitmachen – Mitmischen“

2010

„MITreden– 
MITmachen– 
MITmischen“

www.kinderhabenrechtepreis.de

20
10

Erklärung: Das Preisgeld wird für bestehende und/oder zkünftige Aktivitäten zur 

Bekanntmachung der Kinderrechte verwendet. 

Mit der Veröffentlichung der Adresse auf der Homepage  

www.KINDERHABENRECHTEPREIS.de erkläre ich mich einverstanden. 



     

Kinder sind eigenständige Menschen 
und Träger eigener Rechte! Dieses Leit-
bild vertritt der Deutsche Kinderschutz-
bund und setzt sich auf der Grundlage 
der UN-Kinderrechtskonvention für die 
Bekanntmachung der Kinderrechte ein. 

Für das tägliche Leben heißt dies, dass 
alle Kinder in ihren Belangen, mit ihren 
Interessen und Bedürfnissen wahrge-
nommen und anerkannt werden sollen. 

Damit dieses Ziel Wirklichkeit werden 
kann, sind Information und Wissen  
notwendig. Der Niedersächsische 
KinderHabenRechtePreis, den der  
Kinderschutzbund Niedersachsen und 
das Land Niedersachsen in diesem Jahr 
zum dritten Mal landesweit ausloben, 
macht die Kinderrechte immer mehr 
Menschen bekannt. Darüber hinaus 
werden Projekte, Initiativen und Maß-
nahmen in denen sich Engagierte für  
die Rechte von Kindern einsetzen, ganz 
konkret unterstützt. Diese vielfältigen 
Beispiele aus der Praxis sollen öffentlich 
wahrgenommen, anerkannt und geför-
dert werden – und selbstverständlich 
zur Nachahmung anregen. 

Ein Auswahlgremium 
entscheidet über die 
Vergabe des Preises. Es 
besteht aus Vertretern 
des Sozialministeriums 
und des Kinderschutz-
bundes Niedersachsen, 
der Wissenschaft sowie 
einer Jugendjury.

Bei der Auswahl der 
Preisträger wird die 
langfristige Wirkung 
(Nachhaltigkeit) und ganz 
besonders die Partizi- 
pation von Kindern und 
Jugendlichen heraus- 
ragend berücksichtigt. 
Auch die vorgesehene 
Verwendung des Preis-
geldes wird in die Ent-
scheidung einbezogen. 

Die 
 Jury

Bewerbungen können bis zum  
15. September 2010 eingereicht  
werden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

bis
 WANN?

Die Jury wird alle Bewerbungen sichten. 
Alle Teilnehmer werden bis zum  
15. Oktober 2010 informiert. Die Preisver-
leihung wird am 19. November in Hanno-
ver stattfinden.

und
 DANN?

Wer kann 
   mitmachen?

Kinder zu fördern und zu beteiligen geht 
alle an! Bewerben können sich Projekte 
und Initiativen, Kommunen, Vereine und 
Institutionen, Betreuungs- und Bildungs-
einrichtungen in Niedersachsen, die 
sich wirksam für die Umsetzung dieses 
Kinderrechtes einsetzen.

Berücksichtigt werden Projekte und 
Maßnahmen aus den Jahren 2008 und 
2009 sowie Aktivitäten, die aktuell 
durchgeführt werden. Die Bewerbung 
kann von Akteuren selbst oder von  
Dritten eingesendet werden. 

Aktivitäten z.B. aus 
- Stadt-, Gemeinde- und Verkehrsentwick-
   lung sowie -planung
- Wohnumfeld- und Spielraumgestaltung
- Bildungsangeboten
- Kinder und Jugendkulturarbeit
- übergreifenden Partizipationskonzepten

 
Kinder und Jugendliche  
reden mit!
Sie werden in ihrer Kommune, ihrer  
Schule, ihrer Kindertagesstätte, ihrem 
Sportverein ...  aktiv in die Gestaltung 
ihres Umfeldes einbezogen: Bei sie betref-
fenden Planungen reden sie mit, indem 
sie ihre Bedürfnisse und Ideen zunächst 
altersgemäß entwickeln und nennen kön-
nen. Sie haben die Möglichkeit, auch beim 
Entscheidungsverfahren mitzuwirken und 
können bei der konkreten Umsetzung 
mitmachen.
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

seit dem 5. April 1992 gilt in Deutschland die  
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen.  
193 Länder haben diese Übereinkunft über die 
Rechte der Kinder  mittlerweile unterzeichnet, 
sie gilt damit für nahezu zwei Milliarden Kinder 
der Erde! Die Kinderrechtskonvention enthält 
eigenständige Grundrechte der Kinder und signa-
lisiert so, dass nicht nur Erwachsenen, sondern 
auch Kindern mit Respekt zu begegnen ist. Je 
verbreiteter die Kenntnis über diese Übereinkunft 
ist, desto größer ist auch ihre Akzeptanz und 
Wirksamkeit.

Der NiedersächsischeKinderHabenRechtePreis 
macht die Kinderrechte einer breiten Öffentlich-
keit bekannt. Wir werden damit in den nächsten 
Jahren immer neue Schwerpunkte setzen. In 
diesem Jahr werden Angebote und Projekte 
prämiert, die sich – entsprechend Art. 12 der 
Kinderrechtskonvention – auf vorbildliche Weise 
des Rechts der Beteiligung von Kindern an allen 
sie berührenden Angelegenheiten annehmen. 

Der Schutz und die Förderung von Kindern ist  
ein zentrales Anliegen der Niedersächsischen 
Landesregierung. Die Kinderrechtskonvention 
gibt uns hierfür wichtige Anstöße. Der Kinder- 
habenRechtePreis macht öffentlich, wie enga-
gierte Menschen in Projekten, Kommunen und 
Verbänden das Kinderrecht auf Beteiligung in  
der Praxis umsetzen.

Ihre Aygül Özkan
Niedersächsische Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration,
Schirmherrin des Niedersächsischen  
KinderHabenRechtePreises

bewerbungs-

 Bogen TEIL 2

Kurzbeschreibung:

Folgende Unterlagen sind dieser Bewerbung beigefügt:

 

 

Titel

Thema

Ort

Zeitraum 

Trägerschaft

Initiatoren 

Teilnehmerzahl insgesamt:   davon      

Ehrenamtliche:   Hauptamtliche:   Honorarkräfte: 

Idee, Anlass und Motivation

Ziele

Zielgruppen

Finanzierung

Ergebnisse / Effekte

Beteiligte Partner

Für die Einschätzung durch die Jury ist es wichtig, umfassende Informationen zum Projekt /  zur Initiative / zur 

Maßnahme zu erfahren. Bitte machen Sie daher im Folgenden möglichst präzise Angaben. Weiterführende 

Unterlagen wie Konzepte, Dokumentationen, Materialien, Presseartikel und Fotos sind herzlich willkommen!

Mit dem Preis wird jeweils ein  
besonderes Recht des Kindes  
aus der UN-Kinderrechts- 
konvention aufgegriffen. 
Unter dem Motto

Das 
 Motto

prämieren wir Projekte, Initiativen 
und Maßnahmen, die die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen und sicherstellen.
 
Artikel 12  
„Berücksichtigung des Kindes- 
willens“ der UN-Kinderrechts-
konvention:
„(1) Die Vertragsstaaten sichern 
dem Kind, das fähig ist, sich eine  
eigene Meinung zu bilden, das 
Recht zu, diese Meinung in allen  
das Kind berührenden Angelegen-
heiten frei zu äußern, und berück-
sichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife.“

„MITreden– 
MITmachen– 
MITmischen“

Aktuelle Infos finden Sie im Internet unter:

www.kinderhabenrechtepreis.de

Der Preis, der mit insge-
samt 9.000 € dotiert ist, 
wird in den Platzierungen  
 
1. Platz 4.000 €  
2. Platz 3.000 €  
3. Platz 2.000 € 

vergeben.  

Der 
 Preis

Am 19. November, zum Tag der Ratifi-
zierung der UN-Konvention, findet die 
Preisverleihung von 14.30 bis 16.30 Uhr 
statt. Die Preisträger werden mit jeweils 
bis zu 25 Vertretern und Vertreterinnen 
– vor allem mit den beteiligten Kindern 
und Jugendlichen der jeweiligen Pro-
jekte – in die Landeshauptstadt ein- 
geladen. Die niedersächsische Sozial- 
ministerin Aygül Özkan wird als Schirm-
herrin gemeinsam mit Vertretern des 
Kinderschutzbundes Niedersachsen die 
Ehrung vornehmen. Das Highlight:  
Das GOP Theater in Hannover präsen-
tiert im Anschluss eine exklusive Veran-
staltung mit dem aktuellen Programm! 

Deutscher Kinderschutzbund 

Landesverband Niedersachsen e. V.

Schwarzer Bär 8

30449 Hannover

Telefon: (05 11) 44 40 75

Fax: (05 11) 44 40 77

E-Mail: info@dksb-nds.de

www.dksb-nds.de

Koordination / 
	 Kontakt
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Teilnahmevoraussetzung ist 
die schriftliche Kurzdarstellung 
anhand des angefügten Bewer-
bungsbogens, der vollständig 
ausgefüllt und fristgerecht 
zurückgesendet werden soll. Zu-
sätzliches Material wie Konzept, 
Projektberichte, Materialien oder 
Zeitungsartikel sind willkommen. 

Wie  
 bewerben?

gesucht werden 

Bitte senden Sie den 
vollständig ausgefüllten 
Bewerbungsbogen und 
ggf. weiterführende  
Informationen an: 
 
Deutscher Kinderschutz-
bund Landesverband 
Niedersachsen e.V., Stich-
wort: „Niedersächsischer 
KinderHabenRechtePreis 
2010“, Schwarzer Bär 8, 
30449 Hannover

beschreibung der MaSSnahme / des projektes


